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Vorwort

Im privaten Baurecht kommt eine Vielzahl unterschiedlicher Verjährungsfristen zur An-
wendung. Dies beruht darauf, dass sich die Verjährung nach dem jeweils zugrundeliegenden
Anspruch richtet. Wenn geklärt ist, welcher Anspruch geltend zu machen oder abzuwehren
ist, kann die Frage beantwortet werden, welche Verjährungsregelung einschlägig ist. So
unterliegt beispielsweise der Erfüllungsanspruch der regelmäßigen Verjährung und damit
einem anderen Verjährungsregime als der Nacherfüllungsanspruch, der nach der Sonder-
vorschrift des § 634a Abs. 1 BGB verjährt. Diese Regime unterscheiden sich hinsichtlich
Dauer, Beginn und Ablauf der Verjährung. Neben solchen „Klassikern“ kommen bei der
Abwicklung eines Bauvorhabens eine Vielzahl von gesetzlichen Ansprüchen in Betracht, sei
es das Deliktsrecht, das Recht der Sicherheiten oder Ausgleichsansprüche zwischen Gesamt-
schuldnern. Jede Anspruchsgrundlage verjährt nach eigenen Regeln. Da die Versäumung
von Verjährungsfristen in der Regel für den Mandanten zu endgültigen Rechtsverlusten
führt, muss der Anwalt bei der rechtlichen Prüfung des Sachverhalts eine sehr sorgfältige
Überprüfung der in Betracht kommenden Ansprüche und der hieraus abzuleitenden Fristen
durchführen. Dabei muss er nicht nur das materielle Verjährungsrecht beherrschen, sondern
zB auch die gestalterischen und prozessualen Möglichkeiten zur Herbeiführung einer
Hemmung der Verjährung berücksichtigen und in der Lage sein, diese wirksam zu nutzen.
Die Komplexität des privaten Baurechts führt in der anwaltlichen Praxis mitunter zu einer
hohen Fehleranfälligkeit im Umgang mit Verjährungsfristen. Vertiefte Kenntnisse hierzu
sind unerlässlich, um die rechtlichen Interessen der Mandantschaft effektiv wahrzunehmen
und eine Anwaltshaftung zu vermeiden. Das vorliegendeWerk soll dem anwaltlichen Berater
bei all diesen Herausforderungen eine Hilfestellung geben und sowohl eine Übersicht als
auch eine strukturierte Darstellung über die wichtigsten Regelungen zur Verjährung im
privaten Baurecht an die Hand geben. Mit dem Werk sollen die Verjährungsregeln gesamt-
haft gesichtet und die seit Jahrzehnten angereicherte Praxis kritisch hinterfragt werden.
Entstanden ist die Idee für das Werk aus zahlreichen Seminarveranstaltungen, die die beiden
Herausgeber Moufang und Klein im Laufe der letzten nahezu 10 Jahre für Fachanwälte im
Bau- und Architektenrecht gegeben haben und die stets auf erhebliche Nachfrage und
Resonanz gestoßen sind.
Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge aus Praxis und Wissenschaft sind uns

jederzeit willkommen.

Frankfurt a.M./Köln, im Februar 2026 Die Herausgeber
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